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C
FINMA haftet nicht für Schaden 
wegen falscher Verfügung 

Art. 19 Abs. 1 lit. a  und  Art. 3 Abs. 1 VG; Art. 19 Abs. 2 
FINMAG 
Haftungsbegründend ist lediglich ein besonderer, d.h. 

eindeutiger und gravierender Fehler im Kernbereich 

der  Aufgaben.  1232] 

BVGer  A-2418/2021  vom  24.  Juli  2023 

X.  (Beschwerdeführer) war einzelzeichnungsberechtigter 
Verwaltungsratspräsident  und  Delegierter  des  Verwaltungs-
rats sowie Geschäftsführer  der  Y.  AG  mit  Sitz  in  Zürich.  Die 
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA (Beschwerde-
gegnerin  und  Vorinstanz) löste  die  Y.  AG  wegen schwerer 
Verletzungen  von  aufsichtsrechtlichen Bestimmungen auf 
und  ordnete deren  Liquidation an. Per 9.  September  2015 
wurde  der  Konkurs  über  die  Y.  AG  eröffnet. Gegen  X.  erliess 
die  FINMA eine sogenannte Unterlassungsanweisung. 

Dagegen erhoben  die  Y.  AG  und  X.  Beschwerde beim 
Bundesverwaltungsgericht sowie anschliessend beim Bun-
desgericht. Letzteres wies  die  Sache  zur weiteren Sachver- 
haltsabklärung  und  zu neuem Entscheid  an die  FINMA zu-
rück.  Die  FINMA stellte das Verfahren  in der  Folge ein  und 
ordnete  die  Rückabwicklung  der  Rechtsfolgen  der  Konkurs-
eröffnung  an. X.  reichte bei  der  FINMA  am 18.  Oktober 
2019  ein Gesuch um Schadenersatz im Zusammenhang  mit 
dem finanzmarktrechtlichen Verfahren  und  der  Tätigkeit 
der  FINMA als Konkursliquidatorin ein,  welches  diese ab-
wies. 

X.  gelangte  mit  Beschwerde  am 21. Mai 2021 an  das 
Bundesverwaltungsgericht  und  machte Schadenersatz im 
Betrag  von ca.  CHF  3,8  Mio. gegenüber  der  FINMA geltend. 

Das Bundesverwaltungsgericht hatte zu prüfen, ob  der 
FINMA eine wesentliche Amtspflichtverletzung anzulasten 
ist, indem sie gegenüber  der  Y.  AG die Liquidation  anord-
nete, gegenüber  X.  eine Unterlassungsanweisung erliess 
sowie im Konkursverfahren Vermögenswerte  der  Y.  AG 
unter dem Marktwert verwertete sowie werterhaltenden 
Massnahmen versäumte  (E.  4.1).  Dazu führte das Bundes-
verwaltungsgericht zunächst aus, dass  die  FINMA für  den 
Schaden,  den  ihre  Organe,  Angestellten oder Beauftragten 
einem Dritten widerrechtlich zufügten, ohne Rücksicht auf 
das Verschulden  der  betreffenden Person, hafte  (Art. 19 
Abs.  1 lit. a  i.V.m.  Art. 3  Abs.  1  VG). Nebst  den  ordentlichen 
Voraussetzungen für eine Staatshaftung (Schaden, Tun oder 
Unterlassen eines Bundesbeamten  in  Ausübung einer amt-
lichen Tätigkeit, adäquater Kausalzusammenhang sowie Wi-
derrechtlichkeit dieses Verhaltens), hafte  die  FINMA nur, 
wenn sie gemäss  Art. 19  Abs.  2  FINMAG wesentliche Amts-
pflichten verletzt habe  und  die  Schäden nicht auf Pflichtver-
letzungen  von  Beaufsichtigten zurückzuführen seien  (E.  3). 

Das Bundesverwaltungsgericht erwog weiter, dass dabei 
nicht jede geringfügige Amtspflichtverletzung eine haf-
tungsbegründende Widerrechtlichkeit darstelle, sondern  es 
vielmehr eines besonderen, d.h. eindeutigen und gravieren-
den Fehlers im Kernbereich  der  Aufgaben bedürfe,  der 
einem pflichtbewussten Beamten nicht unterlaufen wäre. 
Diese qualifizierte Widerrechtlichkeit gelte für  die  FINMA 
bei ihrer gesamten Tätigkeit, d.h. nicht nur bei Rechtsakten, 
sondern auch für Realakte. Ob eine solche wesentliche 
Pflichtverletzung vorliege, werde  ex ante,  nicht  ex post 
beurteilt  (E.  4.3). 

Laut Bundesverwaltungsgericht habe  die  Verfügung  der 
FINMA zur Auflösung  der  Y.  AG  und  die  Unterlassungs-
anweisung gegen  X.  zwar «auf unvollständigen Sachver-
haltsgrundlagen» beruht,  der  Verfügung sei jedoch «ein 
relativ komplexer Sachverhalt mit internationalem Bezug 
und mit schwierig zu durchleuchtenden Beziehungen zwi-
schen personell und wirtschaftlich verflochtenen Unterneh-
men zu Grunde» gelegen.  Von der  FINMA zu klären — so 
das Bundesverwaltungsgericht weiter — seien nicht leichte 
finanzmarktrechtliche Abgrenzungsfragen, insbesondere 
jene zwischen Primär- und Sekundärmarkt sowie zwischen 
Anlage- und unternehmerischer Tätigkeit gewesen. Vor die-
sem Hintergrund sei nicht ersichtlich, dass diese ihre Amts-
pflichten wesentlich verletzt habe  (E.  4.4.4). 

Das Bundesverwaltungsgericht erachtet  die  Beschwerde 
als unbegründet und weist sie ab  (E.  6). 

Kommentar 

Die  FINMA warf  der  Y.  AG  vor, unbewilligt als Effekten-

händlerin tätig gewesen zu sein, und ordnete deren Auf-

lösung und  Liquidation an.  Diese Verfügung beruhte 

gemäss Bundesgericht «auf unvollständigen Sachverhalts-

grundlagen», weshalb sie aufgehoben wurde. 

Anders  als das Bundesverwaltungsgericht vertreten wir 

die  Ansicht, dass  von der  FINMA als eine darauf speziali-

sierte und mit allen dazu notwendigen Mitteln und Res-

sourcen ausgestattete Behörde erwartet werden darf, dass 

sie vor Erlass einer Auflösungsverfügung  den  zugrunde-

liegenden Sachverhalt vollständig abklärt. Sie verletzt 

wesentliche Amtspflichten, wenn sie  den  Sachverhalt nicht 

vollständig erhebt. 

Mirco Ceregato/Lou Bucher 
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